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Anzeige der Eigenverwertung von Bioabfällen 

Hiermit zeige ich dem Eigenbetrieb Abfallentsorgung die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung aller anfallenden Bioabfälle gemäß der Satzung über die Abfallentsorgung in der jeweils gültigen Fassung für das nachfolgend genannte Grundstück an.


1. 
Ich kompostiere selbst:
(  ) ja

(  ) nein

( wenn ja, kompostiere ich alle in meinem Haushalt anfallenden Küchenab-

     fälle:


(  ) ja

(  ) nein

     und alle auf meinem Grundstück anfallenden Gartenabfälle:

         


(  ) ja

(  ) nein

2.
Die Eigenkompostierung wird nach folgender Methode durchgeführt:

(Mehrfachnennungen möglich)




(  ) Komposthaufen





(  ) Schnellkomposter

3. Ich verwerte den Kompost vollständig in meinem Garten

(  ) ja

(  ) nein

4. Nach der Kompostierung möchte ich meinen Kompost vollständig oder teilweise entsorgen lassen

(  ) ja

(  ) nein

5. Größe der gärtnerisch genutzten Fläche:…........................m2
Die gärtnerisch genutzte Fläche befindet sich am Haus:
(  ) ja

(  ) nein

wenn nein     (
Adresse:…..................................................................................

   


   …..................................................................................

Bitte beachten Sie:

Erzeuger und Besitzer von Abfällen aus privaten Haushaltungen werden lt. § 13 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) verpflichtet, diese den nach Landesrecht zur Entsorgung verpflichteten Personen (öffentlich - rechtliche Entsorgungsträger) zu überlassen, soweit sie zu einer Verwertung nicht in der Lage sind oder diese nicht beabsichtigen. Diese Überlassungspflicht entfällt, wenn der Erzeuger und Besitzer seine Abfälle in eigenen Anlagen verwertet.

Konkret bedeutet dies, dass eine Verwertung des Bioabfalls in eigenen Anlagen erfolgen muss, um vom Anschluss- und Benutzungszwang für die Bioabfallentsorgung befreit werden zu können. Die eigenen Anlagen umfassen in diesem Fall den Komposthaufen, Schnellkomposter etc. sowie die Gartenflächen, denn die Verwertung des Bioabfalls endet nicht mit der Entsorgung des Bioabfalls auf dem Komposthaufen oder im Schnellkomposter sondern mit der Ausbringung des Endproduktes Kompost in den Boden. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Begriff eigene Anlagen, wonach ein eigener  Komposthaufen, Schnellkomposter etc. sowie eigener Garten vorausgesetzt werden.

Erzeuger und Besitzer von Bioabfällen aus privaten Haushaltungen werden somit nicht frei von der Pflicht zur Überlassung, wenn sie diese nicht selbst verwerten, sondern Dritten zur Verwertung überlassen. 

Bei einer Verwertung der anfallenden Bioabfälle über Dritte ist der Erzeuger und Besitzer weder zu einer Verwertung in der Lage noch beabsichtigt er diese.


.......................................................................................................................................

Ort, Datum




 

Unterschrift 



Mir ist bekannt, dass gemäß § 14 KrW-/AbfG durch die Abfallbehörde des Landkreises Börde die Ordnungsmäßigkeit der Eigenverwertung auf o.g. Grundstück geprüft werden kann. Der Anschluss- und Benutzungszwang für die Bioabfallentsorgung kann ausgesprochen werden, wenn die Ordnungsmäßigkeit der Eigenverwertung nicht gewährleistet ist. Einer eventuellen Überprüfung stimme ich zu.








Bitte wenden.





Gebührenkontonummer:	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  





Die Anzeige der Eigenverwertung von Bioabfällen gilt für das Grundstück:





Straße: ……………………………………………………………………………………………………………………


PLZ, Ort:…..………………………………………………………………………………………………………………


Ortsteil:…………………………………………………………………………………………………………………….





Grundstückseigentümer:





Name: ……………..............................................................................................................................................


Straße: …………………………………………………………………………………………………………………….


PLZ, Ort:…..……………………………………………………………………………………………………………….


Ortsteil:…………………………………………………………………………………………………………………….





Mieter:





Name: ……………...............................................................................................................................................





Anzahl der auf dem Grundstück gemeldete Personen: .........................





Anzahl der im Haushalt gemeldeten Personen: ………………………….                (bei Mietern)








Bearbeitungsvermerk:





�


Eigenbetrieb „Abfallentsorgung“


Schwimmbadstraße 2a


39326 Wolmirstedt				


� HYPERLINK "http://www.eigenbetrieb-abfallentsorgung.de" ��www.eigenbetrieb-abfallentsorgung.de�			


     	


Tel.: 039201 7033104  bis 7033111    (    Fax: 039201 703329


� HYPERLINK "mailto:eigenbetrieb-abfallentsorgung@t-online.de" ��eigenbetrieb-abfallentsorgung@t-online.de�	





Der Grundstückseigentümer / Vermieter hat diese Anzeige zur Kenntnis genommen.





(Gilt nur bei Anzeige der Eigenverwertung von Bioabfällen durch den Mieter. In diesem Fall ist eine Bearbeitung ohne Kenntnisnahme des Grundstückseigentümers nicht möglich.)








................................................................................................................................


Ort, Datum					 Unterschrift  des Grundstückseigentümers			











